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Was ist der Anreiz? 
 
Oft ist es der Umgang mit Tieren. Häufig mit den Tieren, die man persönlich mag und die nun vielleicht im 
eigenen Wohnumfeld nicht (oder nicht mehr) gehalten werden, aber eigentlich gerne betreut würden. Sie 
haben Einfluss darauf, welche Tiere in Ihre Obhut gelangen. Eine Aufgabe die zeitlich überschaubar ist, da 
sie vielleicht 1-3 mal im Jahr für 1-3 Wochen stattfindet. Mehr ist möglich, weniger ist auch möglich. 
Haushüter sind Mitarbeiter mit Zeitverträgen. Sie übernehmen alleine oder als Paar das Eigentum unserer 
Kunden, vielleicht ist es ein Haus mit Garten, evtl. auch mit Schwimmbad im Haus (oder draußen) was wir 
natürlich nicht versprechen können. Es ist notwendig, sich der fremden Umgebung anpassen zu können 
und den Wunsch des Kunden zu verstehen, dass mit dessen Eigentum außerordentlich sorgfältig und 
pfleglich umgegangen wird. Trotzdem wollen wir in den notwendigen Räumen keine Tabuzonen aufbauen. 
So müssen Sie als Haushüter selbstverständlich uneingeschränkten Zugang zur Küche haben. Ein 
ordentliches Bett und ausreichende Sanitäreinrichtungen gehören auch als Grundeinrichtung für den 
Haushüter dazu. Davon dürfen Sie ausgehen. Dass oft umfangreichere Zutrittsrechte bestehen, Sie also 
natürlich auch den Fernseher benutzen können und die Gartenmöbel etc. ist aber eher Normalität. 
Computerarbeitsplätze und offene Kamine sind aber nachvollziehbar TABU! Der Einsatzort wechselt und 
führt Sie vor allem Dingen aus dem eigenen Wohnort weg. So lernen Sie einige Regionen der 
Bundesländer auf ganz neue Weise kennen. Haushüten ist eine Aufgabe, die einen gesunden Stress 
entwickelt, da man ja in einer neuen, ungewohnten Umgebung ist. Insgesamt ist es ein Zuschuss für den 
eigenen Urlaub. 
 
Was ist zu tun? 
 
In individueller Abstimmung werden sie an die Kunden vermittelt, um die beschriebenen Aufgaben zu 
erfüllen. Haushüter betreuen Haus und Grund (ggf. auch eine Wohnung), und evtl. ein vorhandenes Einfrau 
bzw. Einmann – Büro unserer Kunden. Unsere Haushüter wohnen während der Auftragszeit im Objekt 
und gewährleisten dadurch eine „Rund um die Uhr-Betreuung“. Haushüter dürfen in der Zeit zwischen 8.00 
und 20.00 Uhr drei Stunden, in der Zeit zwischen 20.00 und 8.00 Uhr eine Stunde nach freiem Ermessen 
das maßgebliche Objekt verlassen. Die Gesamtabwesenheit soll drei Stunden aber nicht überschreiten. Zu 
Ihren Aufgaben gehören die vertraglich festgelegten Nebenpflichten, die sich wie folgt zusammensetzen: 
Gießen der Pflanzen im Haus und im Garten, Briefkasten leeren, Annahme von Telefongesprächen und 
Nachschau bei der Haustechnik. Im Notfall alarmieren Sie die in der Checkliste schriftlich festgelegten 
Handwerker oder Rettungsdienste, die zwischen Kunden und uns festgelegt ist. Gleichfalls ist die Agentur 
sofort zu benachrichtigen, die auch für Sie als Haushüter 24 Stunden erreichbar ist. Jeder Besucher, 
Lieferant, Telefonanrufe und Ihre Zeiten außer Haus werden in einer Liste dokumentiert. Zu den weiteren 
Aufgaben gehört die Betreuung der Haustiere. Insbesondere die Fütterung und der Kontakt in Form von 
Streicheleinheiten und ggf. bei Hunden die Spaziergänge, nach den Vorgaben in der Tierbetreuungsliste. 
Hier sind auch alle Informationen über das Umfeld der Tiere beschrieben z.b. auch der zuständige Tierarzt. 
Weitere Leistungen sind nicht Standard. Der Zeitbedarf pro Tag (verteilt) liegt bei etwa zwei Stunden. Bei 
Personenbetreuung etwa vier Stunden. 
 
Was gibt es dafür? 
 
Wenn Sie unsere gesamten Seiten betrachtet haben (www.haushueter-agentur-sander.de), so sehen Sie 
auch die Preisliste. Daraus ergibt sich, dass unsere Kunden einen Betrag von 42,00 EURO bezahlen. Netto 
bekommt ein Haushüter (bei Ehepartnern oder Partnerschaften wird nur einer bezahlt), einschließlich einer 
Spesenregelung mindestens 13,30 Euro je Tag, Ausnahme = Personenbetreuung, plus 
Fahrtkostenzuschuss von 0,20 Euro pro Kilometer, bei großen Entfernungen nur die Benzin/Diesel-Kosten 
(Beispiel: Reise von Hamburg nach Frankfurt am Main). Wir bezahlen die Bahnfahrt und ggf. 
Nebenleistungen, die aber vom Auftragsumfang abhängig sind. Wir müssen auf den steuerlichen Lohn 
zusätzliche Abgaben von 30 % abführen, die dem Haushüter nicht belastet werden dürfen.Im Ergebnis ist 
die Vergütung jedoch nicht ernsthaft als Lohn, sondern vielmehr eher als TASCHENGELD zu bezeichnen. 
Zusätzlich bestehen selbstverständlich die notwendigen Versicherungen. 
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 Berufsgenossenschaft 
Unsere Haushüter-Partner sind versichert bei der gesetzlichen Unfallversicherung der 
Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG). Als Unternehmer sind wir Zwangsmitglied der VBG und zahlen 
zu 100 % die Beiträge. Die Berufsgenossenschaft bietet Weiterbildung an. Diese Schulungen werden von 
uns und interessierten Haushüter-Partnern genutzt. 
 

Die Betriebshaftpflichtversicherung für die Geschäftstätigkeit übernimmt 
die Gothaer Versicherung mit der notwendigen Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Insbesondere wurde darauf 
Wert gelegt, unsere Haushüter-Partner bei dem Umgang mit Hunden und bei dem notwendigen 
Winterdienst freizustellen. Hier tritt im Schadensfall unsere Haftpflichtversicherung ein. 
 
 
Persönliche Voraussetzungen: 
 
Als Haushüter (möglichst Nichtraucher) kommen folgende Personengruppen in Frage: 
 
 Rentner / Pensionäre (max. Einstiegsalter 70 Jahre). 
 
 Frührentner und Altersteilzeitler ebenfalls. 
 
 Arbeitslose frühestens nach der Vollendung des 58. Lebensjahres, wenn sie sich mit der 

Arbeitsverwaltung als „nicht mehr vermittelbar“ vereinbart haben, also 13 Wochen meldefreie 
Zeit haben (§ 428 SGB III). Andere Personenkreise kommen nur bei vorhandenem, 
ausreichendem Lebensunterhalt in Betracht. ALG II Bezieher haben wegen der Anrechnung 
der Bezüge bei der Arbeitsverwaltung nur geringe Chancen. 

 
 Damen und Herren, die finanziell unabhängig sind und die ihren Lebensunterhalt nicht auf die 

Einkünfte als Haushüter stützen müssen. 
 

Damen und Herren, die geistig und körperlich rüstig sind und besondere Eigenschaften wie 
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Integrität, Seriosität, Engagement usw. besitzen. 

 
 Damen und Herren die zeitlich unabhängig und motorisiert sind. 
 
 Damen und Herren die tierlieb sind (Erfahrungen erwünscht). 
 
Wir stellen Sie uns vor als lebenserfahrene und verantwortungsbewusste Senioren, die diskret und 
professionell die von unseren Kunden gestellten Anforderungen und Aufgaben erfüllen. 
 
 
Zusammenfassung, als Entscheidungshilfe 
 
13,30 EURO erscheint wenig und ist es auch. Aber: 
10 Tage Haushüter-Tätigkeit, das ist zum Beispiel ein Donnerstag bis zum Samstag der folgenden 
Woche. Das füllt Ihnen 133,00 EURO für einen kurzen Zeitraum in die Privatkasse! 
Da ist es schon eine Überlegung wert, Haushüter zu werden. 
 
Analog ist die Personenbetreuung für den gleichen Zeitraum mit 266,00 EURO dotiert. 
Jedoch auch aus der Sache heraus, schwieriger zu erledigen, weil die Person mit im Objekt ist. Hier 
ist Ihre soziale Kompetenz gefragt. 


